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W irtschaftspolitik in W estdeutsch
land und andererseits von dem 
Ordo-Sendungsbewußtsein der Frei
burger Schule ausgelöst worden ist. 
Das bedingt die A rt der Beurtei
lung jener Forderung. Denn daß 
ein relativ einheitlidier Kohlenver
kauf, ein Steinkohlensyndikat oder 
zwei (etwa eines für die priva
ten und eines für die staatlichen 
Zedien), jeder Aufsplitterung des 
Verkaufs auf einzelne Zechen über
legen ist, steht für jeden außer 
Frage, der in die Menge der 
Kohlensorten und Kohlen- und 
Kokswünsche einen mehr als lexi
kalischen Einblick nehmen kpnnte. 
W er soll z. B. die Sortenmischun
gen, die teilweise technologisch 
notwendig sind, vornehmen, wenn 
nicht eine Fühlung wenigstens zwi
schen Gruppen von Zechen besteht?

W ürde es sich um einen ganz 
verstaatlichten Kohlenbergbau han
deln, wäre von einer Auflösung 
einer gemeinsamen Kohlenverkaufs
stelle wahrscheinlich überhaupt 
nicht die Rede. Es bliebe also als 
Ausweg für die Erhaltung des DKV. 
der Sprung in die totale V erstaat
lichung! England hat diesen Sprung 
gemacht und zahlt seitdem mit 
weniger und teurerer Kohle dafür.

Im Zuge der für die verarbeiten
den Industrien fast vollendeten De
kartellisierung sieht sich die Frage 
aber ein wenig anders an. Nun
mehr würde ein unversehrt als 
einziges Pflichtkartell operierendes 
Kohlen-Verkaufskontor als Riese 
den armen Wichten von Abnehmern 
gegenüberstehen. Man hat z. B. nur

zu gut die Paralysierung der geo
graphischen Standortsgunst durch 
die Frachtbasenpolitik vor Augen, 
etwa den Federstrich, der den 
Aachener Gießereien einen fiktiven 
Kohlentransportweg zudiktierte. Ge
wiß, man spricht von einem Koh
lenrat als Korrigendum der A n
bieterdiktatur: die Erfahrungen mit 
solchen, meist unbeholfenen Gre
mien lassen wenig praktische Er
gebnisse davon erhoffen; denn wer 
wollte den Mut zu einem unabhän
gigen Rat haben, wo selbst ein Bun
deswirtschaftsminister keine ketze
rischen Gedanken äußern darf? 
Jetzt mischt sich in das sachlich
technisch zu fordernde Nein gegen
über der Forderung nach A’if- 
splitterung des Verkaufs bei den 
Verbrauchern das nicht wegzudis
putierende Bedenken der Selbst
auslieferung.

Man sollte nach einem optimalen 
Ausweg aus der durch die Auf
lösungsforderung und die Auf
lösungszugeständnisse geschaffenen 
Situation suchen. An Auswegen 
bieten sich viele an: z. B. die
W iederzulassung und großzügige 
Förderung der Entstehung von 
Branchen- oder Landschafts-Kohlen- 
einkaufsorganisationen nach dem 
Rezept „Macht wider Macht", das 
wäre eine Neuordnung des Kohlen
handels als der zweiten Hand nach 
der syndizierenden Oberstelle — 
ein Weg, über den merkwürdig 
wenig gesprochen und auch wohl 
wenig nachgedacht wird —, ferner 
die Herstellung von fairen, vor 
allem langfristig fairen W ett

bewerbsbedingungen für Import
brennstoffe, wozu auch Heizöle 
rechnen; oder der echte Verzicht 
auf die Pflichtmitgliedschaft der 
Zechen im Verkaufskontor. Gerade 
die Geschichte des Ruhrkohlen-Syn- 
dikats aus der Zeit vor 1934 ist ein 
wichtiges Lehrstück für die Kon
kurrenz innerhalb und außerhalb 
privater Konzerne; es sei an die 
Kapitel der großen A ußenseiter er
innert, an W urm und Inde und die 
de Wendel-Zechen.

M an darf, wenn man das alles 
nicht will, aus Gründen des über
all großgeschriebenen Productivity 
Drive keinen historischen Bruch 
etwa durch eine abrupte Auflösung 
herbeiführen und den Kohlenver- 
kauf etwa um des Prinzips willen 
aufsplittern. Es wäre schulbuben- 
haft, wenn man, weil man Scherben 
aus den Abreden der V erarbeiter 
gemacht hat, nun auch grundsätz
lich Scherben bei der Basisgruppe 
fordern würde. Frakturen haben 
bekanntlich ihre krisenzeugende 
W irkung. W enn der DKV. ein
gestandenermaßen auch nur den 
unterschiedlich groß geschätzten 
Löwenanteil der Kohle lenkt, so 
hängt davon z. Z. doch das Funk
tionieren der allgemeinen Auftei
lung der Kohlen ab. Die großen, 
bevorrechtigten Verbraucher erhal
ten doch wenigstens relativ sorgen
frei, wenn auch zuweilen nach De
m onstrationen, ihre Kohlen. Und 
den Opfergruppen ist bislang, wenn 
ihnen wirklich die Essen kalt w ur
den, die Kohlenverkaufsorganisa
tion immer noch beigesprungen. (H.)

Kritisches zum künftigen Notenbankgesetz
Aus Bankkreisen:

Die westdeutsche Zentralbank
gesetzgebung und -Verfassung 

ist ein Produkt der alliierten Ge
setzgebung und weitgehend gegen 
den W illen der mitwirkenden und 
beratenden deutschen Stellen und 
Personen zustande gekommen. In 
manchem haben sich die W irtschaft 
und insbesondere die Kreditinsti
tute an die hauptsächlich im Jahre 
1948 entstandene neue Zentral
bankverfassung gewöhnt. Obwohl 
dies der Fall ist, und obwohl ziem

lich allgemein die Meinung herrscht, 
daß in den 3 Jahren seines Beste
hens das Zentralbanksystem noten- 
bankpolitisch gute Arbeit leistete 
und sich viel Vertrauen gewinnen 
konnte, enthält das System zahl
reiche für europäische Begriffe 
fremde Elemente, die jetzt refor
miert werden könnten. Dabei ist 
insbesondere an die ganz w illkür
lich und speziell für Deutschland 
geschaffene Zweistufigkeit der Zen
tralbankverfassung gedacht, weiter 
an die unter heutigen V erhält

nissen wenig sinnvoll praktizier
baren Zwangsreservevorschriften 
und an die willkürlichen Eingriffe 
in den sogenannten Überländer
zahlungsverkehr.

Allem Anschein nach sollen hier 
alle die Regelungen, in die das 
westdeutsche Zentralbanksystem  im 
Jahre 1948 gepreßt wurde, in ihren 
wesentlichen Punkten beibehalten 
werden, so daß sich — kommt das 
neue Bundesbankgesetz — in bezug 
auf die zentralbankpolitischen In
strumente und Funktionen kaum
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etvetwas Entsdieidendes ändern wird. 
In In dieser Hinsicht wird das Bundes
baibankgesetz, trägt es endgültig die 
GeGestalt, die der Entwurf vorsielit, 
nicnidits sein als eine Neuauflage des 
BdBdL-Gesetzes. (Auf die merkwür- 
digiigen Kann-Vorsdiriften des Ent- 
wiMurfs betreffs des Devisenverkehrs, 
diedie vermuten lassen, daß sich das 
FirFinanzministerium für dieses Gebiet 
selsehr interessiert, soll hier nicht ein- 
gegegangen werden.) Dieser konser- 
vavative Charakter ergibt sich schon 
dadaraus, daß das entworfene Gesetz 
nunur an Stelle des BdL-Gesetzes tre- 
teiten soll, nidit aber an Stelle der 
dederzeit geltenden gesamten Noten- 
babankgesetzgebung. Diese hat sich 
nicnicht nur im BdL-Gesetz nieder- 
gegesdilagen, sondern audi im Emis- 
sicsionsgesetz und in den Landeszen- 
tratralbankgesetzen. Indem Emissions- 
gegesetz und Landeszentralbank- 
gegesetze allem Anschein nach un
beberührt gelassen werden sollen,, 
wiwird die Physiognomie der neuen 
BuBundesbank von vornherein im 
GrGrundsätzlidien bestimmt, und für 
ReReformen bleibt kein Raum.

; D’urdi die Zentralbankgesetz- 
gegebung der Alliierten ist die west- 
deJeutsdie Notenbankverfassung be- 
wwußt föderalisiert worden. Der 
Z\iwang zu einer einheitlidien Geld- 
uiund Währungspolitik hat es aber 
minit sich gebracht, daß diese Föde- 
raralisierung sidi kreditpolitisch we- 
nioig nachteilig auswirken konnte, 
wwenn man davon absieht, daß 
deier komplizierte Zentralbankaufbau 
übiber Mittelinstanzen (LZB) und 
ODberinstanz (BdL) umständlicher 
unund teurer arbeitet als ein einglei- 
sioiges Zentralbanksystem. Der föde- 
ra'rale Aufbau wird, wenn das end- 
gügültige Bundesbankgesetz dem vor- 
lieliegenden Entwurf gleicht, beibehal- 
teiten — — j e d o c h  n u r  a l s  
ä i ä u ß e r e  F o r m .  Hierin, daß die 
äuäußere Form wie bisher föderal 
blibleibt, der innere Aufbau aber 
weweitgehend zentralistisch umgemo

delt werden soll, liegt das Neue, 
das der Entwurf bringen will. Hier 
liegt zugleich der zwiespältige Cha
rakter des geplanten Bundesbank
gesetzes. Erweist sich Zentralisie
rung als notwendig, dann ist offene 
Zentralisierung wohl begrüßens
w erter als eine getarnte Zentrali
sierung.

Setzen sich zentralistische Tenden
zen unter der Hülle eines föderalen 
Aufbaues durch, dann wird das w est
deutsche Zentralbanksystem vieles 
von seiner vielgerühm ten „Auto
nomie" einbüßen, die es heute hat. 
Diese „Autonomie“ besteht darin, 
daß 11 Landeszentralbank-Präsiden- 
ten ohne unmittelbare Beeinflus
sung von seiten der Länderregie
rungen und ohne Einflüsse von sei
ten der Bundesregierung im Zen
tralbankrat die Notenbankpolitik 
bestimmen. Neben den 11 LZB- 
Präsidenten- sitzen im Zentralbank
rat der Präsident (bestimmt von 
den LZB-Präsidenten) und der 
Präsident des Direktoriums der BdL 
(gewählt von den LZB-Präsidenten). 
Die BdL ist insofern eindeutig die 
Zentralbank der LZB, unterstand 
selbst aber wieder den W eisungen 
der A lliierten Bankkommission 
(ABC). Durch eine Übergangsgesetz
gebung (seit M itte dieses Jahres) 
hat sich hier bereits einiges geän
dert, und zwar im Sinne einer S tär
kung der Autonomie der BdL. Das 
geschah dadurch, daß die Anwei
sungsbefugnisse der ABC weg
fielen, ohne daß dafür Anweisungs
befugnisse der Bundesregierung ge
setzt wurden. Bestimmt wurde 
lediglich, daß der Bundeswirtschafts
minister und der Bundesfinanzmini
ster ohne Stimmrecht an den Zen
tralbankratssitzungen teilnehmen, 
hier Anträge stellen können und 
ein aufsdiiebendes Vetorecht haben. 
— Auch nach dem neuen Entwurf 
werden die 11 LZB-Präsidenten dem 
Zentralbankrat angehören. Sie be
dürfen aber zur Ausübung ihrer

Tätigkeit im Zentralbankrat der 
Zustimmung der Bundesregierung. 
Außerdem gehören dem Zentral
bankrat an:
1. der Präsident des .Zentralbankrates, 

ernannt auf Vorschlag der Bundes
regierung vom Bundespräsidenten 
und abruf bar vom Bundespräsidenten i

2. der Präsident und Vizepräsident des 
Zentralbankdirektorium s, ernannt auf 
Vorschlag der Bundesregierung vom 
Bundespräsidenten und abrufbar vom 
Bundespräsidenten;

3. die „übrigen M itglieder“ dgs Zentral
bankdirektoriums, ernannt auf Vor-

■ schlag des Zentralbankrates vom 
Bundespräsidenten und abrufbar vom 
Bundespräsidenten.
W ie hoch die Zahl der „übrigen 

Mitglieder" sein wird, läßt der Ge
setzentwurf offen. Nach dem bis 
jetzt vorgesehenen Abstimmungs
modus sieht das Bundesbankgesetz 
ganz offensichtlich einen sehr ent
scheidenden Regierungseinfluß auf 
die Bundesbank vor.

Es wäre sehr verständlich, wenn 
von seiten der W irtschaft und ins
besondere der Kreditinstitute ge
fordert würde, daß im neuen Zen
tralbankrat neben dem LZB-Einfluß 
und dem Einfluß der Regierung 
auch ein „privatwirtschaftlicher Ein
fluß" geschaffen würde. Das könnte 
z. B. so geschehen, daß die übrigen 
M itglieder des Direktoriums, die 
an den Zentralbankratssitzungen 
stimmberechtigt teilnehmen (und 
auf Vorschlag des Zentralbankrats 
vom Bundespräsidenten ernannt 
werden sollen), auf Vorschlag der 
Wirtschaft, des Kreditgewerbes, der 
Gewerkschaften usw. vom Bundes
präsidenten ernannt werden. Dabei 
könnte die Existenz des im Gesetz
entwurf vorgesehenen Beirates, der 
nur beratende Funktionen haben 
soll, aktiviert werden. In ihm sitzen 
V ertreter der Industrie, des Han
dels, des Kreditgewerbes usw., 
denen, wenn nicht mehr, wenig
stens ein Vorschlagsrecht betreffs 
der übrigen M itglieder des Zentral
bankdirektoriums eingeräumt w er
den könnte, damit in der Zentral-
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bankpolitik zu den beiden Regie
rungsseiten als dritte Kraft die von 
der W irtschaft her bestimmte Seite 
käme. (M.)

Aus Gewerkschaftskreisen:
A ls  die amerikanische M ilitär
regierung am 6. Mai 1947 das Ge
setz Nr. 57 über die „Einsetzung 
von Custodians für bestimmte Ban
ken" erließ, schwebte ihr dabei vor, 
die Vormachtstellung der Groß
banken, die „bei der Kontrolle der 
deutschen W irtschaft und ihrem 
Einsatz zur Förderung eines An
griffskrieges eine so wichtige Rolle 
gespielt hatten", zu brechen. Der 
Weg, den die A lliierten bisher zur 
Erreichung dieses Zieles gegangen 
sind, hat jedoch gezeigt, daß es 
ihnen nicht so sehr auf eine Be
seitigung der Grundlagen, auf 
denen die Macht des Finanzkapitals 
ruht, angekommen zu sein scheint, 
sondern mehr auf die Ausschaltung 
der deutschen Konkurrenz auf dem 
W eltm arkt durch Schwächung der 
Finanzkraft, die zur Unterstützung 
des Auslandsgeschäfts notwendig 
ist. Denn das Prinzip der Dezen
tralisation des deutschen W irt
schaftslebens — insbesondere des 
deutschen Bankwesens —, wie es 
in den Rahmenbestimmungen des 
Potsdamer Abkommens vom 2. 8. 
1945 festgelegt war, wurde von den 
westlichen A lliierten nicht durch 
Übertragung des Eigentums in die 
öffentliche Hand, wie es im Falle 
der Großbanken, die ein so w eit
gehend öffentliches Bedürfnis be
friedigen, angemessen gewesen 
wäre, gelöst, sondern durch die 
räumliche Aufspaltung der mit 
ihren Filialnetzen über das gesamte 
deutsche Gebiet reichenden Groß
banken in eine Vielzahl m ittlerer 
Bankunternehmen. Die Abwendung 
vom Prinzip der Sozialisierung und 
die Hinwendung zur Aufteilung in 
unterdurchschnittlich kleine Be
triebsgrößen mit der vermögens
mäßigen Trennung in 11, ab 1. 11. 
1952 in 3 voneinander unabhängige 
Vermögensträger mit neuen N a
men hatte im einzelnen die in der 
vom Wirtschaftswissenschaftlichen 
Institut der Gewerkschaften heraus
gegebenen Schrift „Notenbank im 
Umbau“ dargelegten betriebs- und 
volkswirtschaftlich nachteiligen Fol
gen. Darüber hinaus scheint es

nützlich zu sein, in Vervollständi
gung der bisherigen Diskussion 
gegen das mechanisch aus den USA. 
auf das westliche Rumpfdeutsch
land übertragene Prinzip der De
zentralisierung noch einmal in 
aphoristischer Kürze an die A rgu
m ente zu erinnern, die von maß
geblicher Bankenseite durch den 
Mund von Herrn A b s  bereits im 
Sommer 1947 vorgetragen worden 
sind.

Als besondere Vorteile des deut
schen Bankensystems, wie es bis 
1945 funktionierte, die jedoch durch 
das Prinzip der Dezentralisierung 
beseitigt worden sind, wurden von 
ihm folgende genannt;
1. Die unübertroffene Sdinelligkeit im 

Zahlungsverkehr bei geringer M in
destliquidität,

2. der ungehemmte und reibungslose 
Geldausgleich zwischen Geldüber
schuß- und Geldzuschußgebieten,

3. der Risikoausgleich bei Krediten an 
Industrieschuldner, die oft massiert 
und brancienw eise einseitig V o r 
kommen und regional starke Spitzen
inanspruchnahme zeigen,

4. die breite Erfahrung im Auslands
geschäft,

5. die Emissions- und Placierungskraft,
6. die Kostenersparnis durch gemein

same, für das Gesamtgebiet geltende 
Liquiditätshaltung,

7. die großzügige Personalpolitik, die 
eine Ausbildung geeigneter Kräfte 
auf lange Sicht und an den richtigen 
Plätzen für die richtige Stelle er
möglichte.
Diese Darstellung der v o l k s 

w i r t s c h a f t l i c h  sehr bedeut
samen Vorteile wurde ergänzt 
durch eine bis ins einzelne gehende 
Offenlegung der b a n k b e t r i e b 
l i c h e n  Vorteile, wie sie z. B.
1. im A u s l a n d s  geschäft bei der Ak

kreditiv-, Garantie- und Bürgschatts- 
gestellung, beim Dokumenteninkasso 
und im Auskunftswesen möglich war 
und wie sie sich

2. in der Rembours - Kreditgewährung 
herausgebildet hatten.
Ferner wurden für das I n 

l a n d s  geschäft wichtige Sparten 
zentral geleitet, so
a) das Konsortialgeschäft,
b) das Emissionsgeschäft,
c) die Prospektbearbeitung,
d) die Börseneinführung,
e) das Börsengeschäft.

Endlich sicherte eine einheitlich 
an den Bankplätzen durchgeführte 
rechtliche — besonders aktienrecht
liche — Beratung den reibungslosen 
Ablauf aller Geschäftsverhältnisse 
zwischen Banken und Wirtschafts

unternehmen, Privaten und — last 
not least — der öffentlichen Hand.

Die Gewerkschaften haben sich 
nun bei ihrer Stellungnahme zum 
Umbau des Notenbanksystem s von 
dem Gesichtspunkt leiten lassen, 
daß eine solche Betrachtung von 
der Ordnung des Geschäftsbanken
systems auszugehen hat. Allein aus 
dem der deutschen Volkswirtschaft 
angemessenen Geschäftsbanken- 
system kann eine der deutschen 
W irtschaftsstruktur entsprechende 
Ordnung des Notenbanksystems 
abgeleitet werden.

Entsprechen Geschäftsbanken und 
Notenbanksystem  einander nicht, 
so kann auch die Geld- und Kredit
politik, deren Träger die Notenbank 
ist, nicht voll wirksam werden. 
Fehler in der S truktur des Banken
systems haben aber nachteilige Fol
gen für die Entwicklung der ge
samten W irtschaftskraft, die nicht 
leicht überschätzt werden können.

Trotz dieser von Wissenschaft 
und Praxis voll anerkannten Zu
sammenhänge und der aus ihnen 
folgenden notwendigen Konsequen
zen eines zentralen Geschäfts- und 
Notenbanksystems wird immer 
wieder auf das Vorbild der Federal 
Reserve Banken in den USA. als 
einem dezentralisierten N oten
banksystem  hingewiesen. Dabei 
bleibt aber meistens unberücksich
tigt, daß besonders seit 1934, als 
dem zentralen Board of Governors 
besondere Vollmachten gegeben 
wurden, man weit eher von einem 
zentralisierten Notenbanksystem  
sprechen müßte. Die Devisenpolitik 
z. B. w ird von der Federal Reserve 
Bank von New York für das g e 
s a m t e  System durchgeführt. W enn 
überhaupt Selbständigkeiten der 
einzelnen Federal Reserve Banken 
geblieben sind, so beziehen sie sich 
auf regional bedingte Fragen — in 
jedem Fall sind aber auch sie von 
den Verwaltungen der Einzelstaaten 
unabhängig, mit denen sie auch 
nicht die Gemeinsamkeit des Ge
bietes haben.

Außerdem wird meist vergessen, 
daß das Federal-Reserve-System in 
den USA. gerade zur Überwindung 
des Zustandes eingeführt wurde, 
der durch eine mechanische Über
tragung desselben Systems in W est
deutschland entstanden ist. Führte
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dodi der F ed era l Reserve Act von 
1913 zur B ildung größerer Bank
bezirke, als sie bis dahin galten, 
um  dadurdi d ie  Regionalbanken in 
ih rer Kreditgewährung von der 
engen B indung an die W irtsdiaft 
des einzelnen  Bezirks zu lösen. 
Denn infolge der regionalen Be
grenzung w aren  die Banken be
sonders in  der Investitionskredit
gew ährung hohen Risiken aus
gesetzt. D urdi Einführung des Fede
ra l R eserve A ct wurden die Bank
bezirke zu v ie l größeren Gebieten 
erw eitert, in  denen infolge einer

ausgeglidieneren W irtsdiaftsstruk- 
tur audi ein Ausgleidi der bran- 
dienversdiiedenen Risiken möglidi 
wurde. Durch diese Mischung sind 
die Banken den massierten Risiken 
eines Industrie- oder W irtschafts
zweiges gegenüber, die in einem 
geschlossenen Gebiet beheimatet 
sind, besser gewappnet.

Deutsdiland hatte sich seit der 
Reidisgründung als einheitlidies 
W irtschaftsgebiet entwickelt, in 
dem die einzelnen Landesteile zwar 
in wediselseitiger Abhängigkeit 
standen, sidi jedodi in wirtsdiaft-

lidier H insidit aufs w irkungsvollste 
ergänzten. Deutsdiland w ar — ver- 
glidien mit am erikanisdien V er
hältnissen — gleidisam ein ein
ziger Federal-Reserve-Bezirk, was 
auch in der Größenordnung stimmt, 
und wurde nadi 1945 willkürlich 
nach Maßgabe des Verlaufs der 
Ländergrenzen in 11 Unterbezirke 
zerteilt, deren einige die Größe von 
Städten haben. Deutsdiland ist in 
den Zustand zurückversetzt worden, 
in dem sich die USA. vor 1913, als 
sie noch Deutschlands Schuldner 
waren, befanden. (g)

Kontan-U nion vot dem deutschen Bundestag
D ie A tm osphäre d er  Abstim m ungs-Debatte

Von einem Befürworter:

Das oft mißbrauchte W ort von 
der historischen Stunde trifft 

dieses Mal wirklich zu. Durch A n
nahm e des Schumanplanes hat 
Deutschland sich eines wichtigen 
Teiles seiner souveränen Rechte 
zugunsten der Gemeinschaft euro
päischer Völker begeben, für 
dauernd; denn die vertragliche 
Frist von  fünfzig Jahren ist syn
onym  für unbegrenzte Zeit. Es sind 
wichtige Rechte, die wir aufgegeben 
haben. Der dauernde Verzicht auf 
Zölle für Eisen- und Stahlprodukte, 
der dauernde Verzicht, im Handels
verkeh r durch Verweigerung von 
Kohlelieferungen Repressalien auf 
unsere europäischen Nachbarvölker 
auszuüben, kann in Zeiten des 
Kohlenmangels oder des Stahlüber
flusses f ü r , unsere Volkswirtschaft 
ins Gewicht fallen. Das günstige 
Abstimmungsergebnis unterstrich 
die Bedeutung des Aktes.

Dieselben Parteien, die der Bun
desregierung zugestimmt haben, 
haben aber auch ihren Bedenken 
zugestimmt. Welches w aren diese- 
Bedenken, die immerhin so erheb
lich waren, daß die Sozialdemokra
tie  glaubte, den Plan nicht an- 
nehrnen zu können?

D ie Saarfrage  
Die SPD hat der Regierung Ver-, 

ra t an der Saarbevölkerung vor
geworfen. Alle Parteien haben in 
der Debatte ihr Bedauern dar

über ausgesprochen, daß zwisdien 
Deutschland und Frankreich immer 
noch die Saarfrage stehe. Die Bun
desregierung hat in Erkenntnis die
ser gravierenden psychologischen 
Schwierigkeit vom französischen 
Verhandlungspartner eine dem V er
tragsw erk beigefügte Erklärung 
verlangt und erhalten, daß die 
deutsche Annahme des Schuman
planes keine Zustimmung zu dem 
gegenwärtigen Regime an der Saar 
bedeute. H ätte die Bundesregierung 
mehr tun sollen? Hätte sie ins
besondere die Unterzeichnung des 
Planes von der vorherigen Rege
lung der Saarfrage abhängig machen 
sollen? Aus der französischen Kam
m erdebatte ist zu ersehen, daß 
Schuman und Pleven schon mit dem 
gegenwärtigen Plan schwere Hin
dernisse in Frankreich zu überwin
den hatten. Gleichzeitig die längst 
fällige, für Deutschland günstige 
Lösung der Saarfrage zu erreichen, 
wäre Schuman — der ja  auch mit 
einer zähen, am Vergangenen fest
haltenden Opposition zu rechnen 
hat — unmöglich gewesen. Das 
hätte das Scheitern des Schuman
planes bedeutet. Auf diesen Schritt 
vorw ärts wollte die Bundesregie
rung aber nicht verzichten, auch in 
der richtigen Annahme, daß ein 
Fortschreiten in der Integration 
Europas die Lösung der Saarfrage 
erleichtern, eine Verschärfung der 

• nationalen Gegensätze dagegen 
diese unmöglich machen würde.

B er lin  u n d  der deutsche Osten
Die Annahme des Schumanplans 

hieße Berlin gefährden und den 
deutschen Osten abschreiben, sag
ten die Gegner des Plans. Es ist 
schwer, die Ernsthaftigkeit dieses 
Argumentes anzuerkennen. Der 
Berliner Senat unter seinem sozial
demokratischen Bürgermeister Reu
ter hat die Annahme des Planes 
verlangt. Die Deutschen in der 
sowjetisch besetzten Zone sind offi- 
ziel stumm. W as wir von Tausen
den von Flüchtlingen aber immer 
wieder hören, ist das Verlangen, 
W estdeutschland müsse sich stark 
machen. Der Wurisch, daß W est
deutschland in Verbindung mit dem 
europäischen W esten und Amerika 
geradezu aggressiv die Befreiung 
der sowjetisch besetzten Zone her
beiführe, ist gewiß nur ein Aus
druck der Verzweiflung, aber für 
die Wünsche jener unserer Mit
bürger kennzeichnend.

D ie E n tflech tung  

Der Ratifizierung des Plans sind 
jahrelange Eingriffe der Alliierten 
in die Struktur der deutschen Kohle- 
und Eisenwirtschaft vorausgegan
gen. Ob und in welchem Umfange 
diese Eingriffe schädlich für die 
W irtschaft der Kohle- und Eisen
industrie sein werden, kann nur 
die Zukunft erweisen. Sicherlich 
haben die von deutscher Seite zäh 
geführten Verhandlungen die vom 
M orgenthaugeist geführte Politik 
der anderen in entscheidenden
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